
Was sind Beteiligungspapiere?
Zu den Beteiligungspapieren gehören Aktien, Genussscheine 
und Partizipationsscheine. Wie der Name sagt, verkörpern sie 
einen Anteil an einer Gesellschaft, der dem Inhaber bestimmte 
Rechte an der Gesellschaft verleiht. Diese Rechte sind einerseits 
Stimm- und Wahlrechte und anderseits Vermögensrechte, zum 
Beispiel am Gewinn. Unter bestimmten Voraussetzungen kön-
nen Beteiligungspapiere zusätzliche Bezugsrechte umfassen. 
Beteiligungspapiere werden in der Regel nicht zurückbezahlt, 
sie sind aber auf dem Sekundärmarkt handel- und übertragbar.

Welchen Risiken unterliegen Beteiligungspapiere?
Beteiligungspapiere unterliegen einem Kursschwankungsrisiko, 
das von unterschiedlichen Faktoren abhängt, zum Beispiel der 
wirtschaftlichen Verfassung des Unternehmens, der allgemeinen 
Wirtschaftslage oder des Zinsniveaus. Auf Beteiligungspapieren 
wird kein Zins entrichtet, sondern typischerweise eine Gewinn-
beteiligung ausbezahlt, zum Beispiel in Form einer Dividende. 
Diese wird durch die Unternehmung bestimmt und ist normaler-
weise abhängig vom Geschäftsgang. Sie kann aber auch aus-
bleiben. Beteiligungspapiere bergen zudem ein Emittentenrisiko, 
was beim Konkurs des Emittenten zum Totalausfall führen kann. 
Beteiligungspapiere werden bei Insolvenz des Emittenten erst 
nach Begleichung aller anderen Forderungen, die an die Gesell-
schaft gestellt werden, berücksichtigt.

Emittentenrisiko
Bei den meisten Anlagen besteht ein Risiko, dass der Emittent 
des Finanzinstruments zahlungsunfähig wird. Dieses Risiko wird 
als Emittentenrisiko bezeichnet. Die Werthaltigkeit des Finanz-
instruments hängt nämlich nicht nur von den produktespezifi-
schen Elementen – dem Geschäftsgang bei Aktien oder der Ent-
wicklung des Basiswerts (zugrundeliegendes Finanzinstrument) 
bei strukturierten Produkten ab, sondern auch von der Kredit-
würdigkeit des Emittenten. Diese kann sich während der Lauf-
zeit der Anlage jederzeit ändern. Es ist deshalb wichtig zu wis-
sen, wer das jeweilige Finanzinstrument herausgibt und wer die 
Verpflichtungen erfüllen muss. Diese Aspekte sind zentral, um 
die Kreditwürdigkeit eines Emittenten und das entsprechende 

Emittentenrisiko richtig einschätzen zu können. Bei Forderungs-
instrumenten (alle Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind), 
beispielsweise Obligationen, wird dieses Risiko als Kreditrisiko 
bezeichnet, da der Schuldner oder Kreditnehmer in der Regel 
die Stellung des Emittenten einnimmt.
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DISCLAIMER
Der Inhalt dieses Informationsblatts ist ein Auszug aus der von der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) herausgegebenen Broschüre mit dem Titel «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten», die 
in ihrer vollständigen Fassung auf der Internetseite der SBVg www.swissbanking.org oder auf der Internetseite der Bank (www.corner.ch) abgerufen werden kann.
Die Cornèr Bank AG übernimmt keinerlei Haftung und bietet keine Garantie für die Genauigkeit, Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der in diesem Informationsblatt und/oder in der SBVg-Broschüre ent-
haltenen Informationen und Erläuterungen.
Bitte halten Sie, bevor Sie eine wie auch immer geartete Anlageentscheidung treffen, Rücksprache mit dem Berater Ihres Vertrauens und prüfen Sie alle für die einzelnen Finanzinstrumente verfügbaren 
Informationsunterlagen (Prospekt, Basisinformationsblatt, Term Sheet etc.) sorgfältig.


